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Coronavirus - Veranstaltungsbewil 1 igungen & allgemeine Massnahmen

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der aktuellen, dynamischen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus hat der
Bundesrat am Freitag, 28.3.2020 Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Da
mit soll die Häufigkeit von Übertragungen reduziert und die Übertragungsketten unterbrochen

werden. Das Verbot gilt mindestens bis am 15. März 2020.

Der Kantonale Sonderstab Corona analysiert die Situation aufmerksam. Er empfiehlt dringend,

auch bei Veranstaltungen mit zwischen 100 und 999 Personen, eine restriktive Risikoabwägung

vorzunehmen und im Zweifelsfall auf diese Anlässe zu verzichten. (Siehe Merkblatt «Coronavi
rus — Kriterien für Veranstaltungsbewilligungen»)

Die Bewilligung von Anlässen liegt in der Kompetenz der Gemeinden. In der aktuellen Situation

ist damit für Sie eine besonders anspruchsvolle Aufgabe verbunden. Wir sind uns bewusst, dass
das Verbot von Veranstaltungen einen wesentlichen Eingriff in die Autonomie der Gemeinden,

Veranstalter und Besucher darstellt. Der Schutz der Bevölkerung hat in der aktuellen Situation

jedoch oberste Priorität. Wir zählen auf die Eigenverantwortung jedes und jeder einzelnen und
danken Ihnen bereits jetzt, für Ihre wertvolle Unterstützung!

Aktuell sind wir im Rahmen der Hotline daran, eine Liste mit den abgesagten Veranstaltungen

zu erstellen. Diese werden wir Ihnen anfangs nächster Woche zu Ihrer Information gerne zu

kommen lassen.
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Hygienemassnahmen

Bitte informieren Sie die Bevölkerung in Ihrer Gemeinde in geeigneter Form — beispielsweise Aus

hang, Website, Flyer — über die einzuhaltenden Hygienemassnahmen. Auf der Internetseite des

BAG können entsprechende Materialien heruntergeladen und/oder bestellt werden.

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktu
elle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Schulen

Die Schulen sind vom Veranstaltungsverbot nicht betroffen. Der Unterricht findet weiterhin or

dentlich statt. Auch an den Schulen geht es darum, die Präventionsempfehlungen konsequent

umzusetzen und allfällige Ansteckungen frühzeitig zu erkennen. Das Departement für Bildung

und Kultur wird den Schulleitungen für ihre Elterninformationen eine Unterlage anfangs nächster

Woche zur Verfügung stellen.

Regionale Führungsstäbe

Der Sonderstab Corona steht in Kontakt mit den regionalen Führungsstäben (RFS). Diese werden

regelmässig mit dem aktuellen Lagebericht bedient.

Mit freundlichen Grüssen

Prof. Dr. med. Lukas Fenner
Kantonsarzt

Urs Schmid
Stabschef KFS

Beilage
Merkblatt «Coronavirus — Kriterien für Veranstaltungsbewilligungen»

Verteiler per Mali
VSEG, Präsident Roger Siegenthaler und Geschäftsführer Thomas Blum
Sonderstab Corona
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